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BERICHT ZUR ABSTIMMUNG UEBER DIE 3. UEBERFREMDUNGSINITIATIVE

I Zielsetzungen und Wirkungen der verschârften Stabilisierungs- 
politik

Es gilt, die Angst zu beseitigen
Trotz der fast bruchlosen Hochkonjunktur, welche die Schweiz seit 
Kriegsende bis vor relativ kurzer Zeit erlebte, und der damit ver- 
bundenen Wohlstandssteigerung, lebt vor allem ein Teil der Arbeiter- 
schaft in einer gewissen Angst. Der Bedrângniszustand, der durch 
die grosse und von 1959 - 64 allzu rasche Zunahme der AuslSnder- 
zahlen entstanden ist, hat eine besonders bei den Aelteren ausge- 
prâgte Furcht entstehen lassen, es kônne soweit kommen, dass "die 
Schweizer" und insbesondere die Arbeiterschaft im eigenen Lande oder 
auch im "angestammten" Betrieb immer weniger zu sagen habe. Das wah- 
rend der Kriegszeit gestarkte Selbstvertrauen hat bei vielen unter 
dem Einfluss der Einwanderung und die durch sie hervorgerufene 
Ueberflutungsangst einen schweren Schock erhalten.
Der Ruf nach Abwehrmassnahmen, wobei zum Teil ein drastischer und 
dramatischer Abbau gefordert wird, hat bei einem erheblichen Teil 
der Auslânder ebenfalls intensive Angstgefühle entstehen lassen.
Sie fühlen sich und ihre Familienangeh5rigen von Ausweisung bedroht. 
Damit wird auch in ihre persônlichen Verhâltnisse ein so grosses Un- 
sicherheitsgefühl hineingetragen, dass ein erheblicher Teil der Aus
lânder ebenfalls zu aggressiven Abwehrreaktionen neigt. Es gehôrt 
zur Tragik der Situation, dass beide Gruppen sich nicht als "Angrei- 
fer" betrachten, sondern jede glaubt, als Angegriffener und in sei- 
nen Rechten verletzter oder gefâhrdeter zu einer der Bedrohung an- 
gemessenen, d.h. heftigen Abwehrreaktion berechtigt zu sein.
Es ist offensichtlich, dass diese Angst- und Abwehrreaktionen, die 
grosse Teile beider Gruppen erfasst hat, die Arbeiterbewegung gewerk 
schaftlich und politisch schwMcht. Diese Schwëchung hat sich seit 
Jahren zugunsten anderer, einen extremen Kurs steuernder Gruppen 
wie aber auch der traditionellen Rechten ausgewirkt.
Es ist seit Jahren ein Hauptziel der Folitik des SGB, die Angst wo- 
môglich bei beiden Gruppen abzubauen und .ihr Selbstvertrauen zu 
stërken. Nur dadurch kann ein ertrâgliches Zusammenleben erreicht 
werden und der Einfluss der Arbeiter- und Arbeitnehmerbewegung die 
dringend notwendige Verstarkung erfahren.
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Wie lâsst sich dieses Ziel erreichen?
Die Angst der Schweizer vor "Ueberflutung" kann nur durch eine Sta- 
bilisierung und einen gewissen Abbau der Zahl der Auslânder erreicht 
werden. Vollzieht sich diese Stabilisierung oder auch ein Abbau je- 
doch durch Ausweisung, so tritt bei den Auslândern keine Beruhigung 
ein, sondern ihre Angstzustânde und damit ihre Neigung zu irratio- 
nalen Reaktionen verstârkt sich. Der Gewerkschaftsbund hat sich 
deshalb von allem Anfang an, als er begann, eine restrikte Einwan- 
derungspolitik zu fordern, auf den Grundsatz festgelegt, dass die 
Stabilisierung und der Abbau nicht durch Ausweisung, sondern nur 
durch "Regulierung an der Grenze", d.h. durch Zuzugsbeschrânkungen 
erreicht werden solle. Leicer hat sich dies psychologisch auf die 
Auslânder nur beschrânkt ausgewirkt, weil, zum Teil untcr dem Ein- 
fluss extremer Gruppen, die Forderung nach Ausweisungen weiter pro- 
pagiert und auch von einen Teil der Arbeiterschaft unterstützt wurde. 
Trotz der Verbesserung dir Rechtsstellung - Uebergang zur Nieder- 
lassung -,die viele Auslânder erfahren haben, hat sich das Gefiihl 
der Sicherheit in den persônlichen Lebensverhâltnissen, welche die 
Voraussetzung einer bessern Integrationsbereitschaft ist, noch nicht 
im erhofften Ausmass erreichen lassen.
Trotzdem seit 1969 dis Zahl der ganzjâhrig anwesenden auslândischen 
Erwerbstâtigen - Jahresaufenthalter und Niedergelassene - nicht nur 
eine Stabilisierung, sondern einen leichten Abbau erfahren hat, ist 
auch bei einem erheblichen Teil der Schweizer noch keine ausgepragte 
Verminderung des Bedrohungsgefühls entstanden. Wâhrend Jahren hatte 
der Gewerkschaftsbund seine Forderung auf Stabilisierung und Abbau 
ausschliesslich auf cie erwerbstâtigen Auslânder beschrânkt. Es 
hâtte elementaren mer.schlichen Erwagungen widersprochen, eine Ver- 
ewigung der Praxis der Familientrennung, die unter dem Namen Rota- 
tionspolitik betrieben wurde, von gewerkschaftlicher Seite zu dulden 
oder aktiv zu untersrützen. Eine Stabilisierung und erst recht ein 
Abbau der Zahl der Erwerbstâtigen muss zwar notgedrungen lânger- 
fristig auch zu einer Tendenz der Stabilisierung der auslândischen 
Wohnbevôlkerung führen. Bis zur Normalisierung der Alters- und Fa- 
milienstruktur der Auslânder führt jedoch eine Stabilisierung der 
Zahl der Erwerbstâtigen in der Uebergangszeit zu einem Ansticg der 
Zahl der Familienangehôrigen.
Die seit dem Jahr 1969 vom Bundesrat verfolgte Politik der Stabili
sierung der erwerbstâtigen Niedergelassenen und Jahresaufenthalter 
war zwar erfolgreich; sie hat aber, was vorauszusehen war, einen 
weitern Anstieg der auslândischen Wohnbevôlkerung nicht verhindert. 
Vor allem infolge des Familiennachzugs der zu Jahresaufenthaltern 
umgewandelten Saisonarbeiter und des Geburtenüberschusses der Aus
lânder, hat die auslândische Wohnbevôlkerung weiter zugenommen.
Trotzdem die "Ueberfremdung am Arbeitsplatz" nicht mehr zugenommen 
hat, hat das Gespenst der Ueberflutung bei einem Teil der Schweizer 
seine Wirksamkeit nicht eingebüsst.
Sowohl um zu einem Abbau der Erwerbstâtigen zu kommen als auch um 
der Ueberflutungsangst entgegenzuwirken, hat der SGB die Forderung
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nach einer Stabilisierung der auslândischen Wohnbevôlkerung erhoben. 
Der Kongress in St. Gallen hat diese Forderung sanktioniert. Hans- 
Peter Tschudi hat im Auftrag des Bundesrates diese Zielsetzung als 
Bestandteil der offiziellen Auslânderpolitik am Kongress bestâtigt 
und eine Verwirklichung in absehbarer Zeit in Aussicht gestellt.
Der Bundesratsbeschluss vom 9. Juli 1974 diese Zielsetzung
sogar in verschârfter Form fîlr die Durchführungsbestimmungen des 
Auslânderrechts übernoiranen. Art. 1, Abs. 1 des Beschlusses umschreibt 
die Zielsetzung folgendermassen:

"Die Zahl der erwerbstâtigen Niedergelassenen und Jahresauf- 
enthalter ist in der Weise zu begrenzen, dass mindestens^' die 
Stabilisierung der gesamten auslândischen Wohnbevôlkerung in 
diesem Jahrzehnt verwirklicht wird."

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen SGB, parlamentarischer Minder- 
heit und Bundesrat, der von einer knappen Mehrheit des Nationalrates 
unterstützt wurde , waren anlâsslich der Diskussion der Initiative 
der Nationalen Aktion ,abgesehen von Détails, nicht raaterieller Natur. 
Sie betrafen vorwiegend die Rechtsform. Wir hâtten, aus politischen 
Gründen, eine Verfassungsvorschrift vorgezogen, wâhrend der Bundes
rat vorerst nur einen Bundesratsbeschluss wollte, spater erganzt durch 
eine Révision des Gesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Aus- 
lânder. Dabei bestand auf beiden Seiten Klarheit darüber, dass ein 
Abbau der Erwerbstâtigen und eine Stabilisierung, gefolgt von einem 
gewissen Abbau auch der Wohnbevôlkerung, nur in einem mâssigen Tempo 
erfolgen kann, wenn der Grundsatz der "Regulierung an der Grenze" 
und der Verzicht auf Ausweisungen beibehalten werden sollen.
Auswirkung der verschârften Begrenzungsmassnahmen
Die Politik der Stabilisierung und eines anschliessenden mâssigen 
Abbaus der auslândischen Wohnbevôlkerung wird von vielen Ueberfrem- 
dungsgegnern als schwâchliche, halbe Massnahmen hingestellt, die an 
den bestehenden Verhâltnissen nicht viel ândere. Diese Meinung ist 
weitgehend unzutreffend. Leider ist vielen Schweizern wie Auslândern 
nicht bewusst, wie tiefgreifend die Aenderungen sich auf die Struk- 
tur der auslândischen Wohnbevôlkerung auswirken werden. Es ist ihnen 
zu wenig bewusst, dass mit der quantitativen Stabilisierung und einem 
mâssigen Abbau der Wohnbevôlkerung deren Struktur nicht gleichbleiben 
kann. Es tritt vielmehr eine erhebliche Aenderung ein, welche die 
Trends verstârkt, die bereits seit 1969 deutlich in Erscheinung ge- 
treten sind.
Welcher Art sind diese Verânderungen?
Mit der immer weitern Reduktion der Neueinwanderung erfolgt zwangs- 
lâufig eine stândige Zunahme der Aufenthaltsdauer der in der Schweiz 
anwesenden auslândischen Erwerbstâtigen und ein Ansteigen ihres

1) Durch das auf Vorschlag des SGB eingefügte Wort "mindestens" soll 
zum Ausdruck gebracht werden, dass ein eventuell eintretender Ab
bau nicht zum Anlass genommen werden soll, um die Zahl der Neu- 
einreisen wieder zu vergrôssern.
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Durchschnittsalters sowie eine Normalisierung ihrer Familienstruktur. 
Diese Entwicklung ist bereits weit fortgeschritten. Als Folge der 
bisherigen Massnahmen sind heute rund 80 Prozent der auslândischen 
Erwerbstâtigen - ohne Saisonniers und Grenzgânger - seit 5 und mehr 
Jahren in der Schweiz ansâssig. Eigentlich sollte man annehmen, das 
weitgehende Aufhôren von Neueinreisen und damit der Wegfall der 
Ueberflutung durch mit schweizerischen Verhâltnissen unvertraute Aus- 
lânder hâtte bereits zu einer gewissen psychologischen Entlastung 
führen sollen. Es ist merkwürdig, dass dies nicht in grôsserem Umfang 
geschehen ist.
Heute (lbersteigt die Zahl der erwerbstâtigen Niedergelassenen, die 
in der Regel mindestens seit 10 Jahren in der Schweiz wohnhaft sind, 
die Zahl der Jahresaufenthalter bereits betrâchtlich. Mindestens die 
Hâlfte der erwerbstâtigen Auslânder - immer ohne Saisonniers und 
Grenzgânger - befindet sich gegenwârtig seit mindestens 10 Jahren 
in der Schweiz.
Damit stellt sich die Frage, wie lange bleibt ein Fremder eigentlich 
so fremd, dass er als Bedrohung empfunden wird? Man darf doch wohl 
annehmen, dass sowohl jene, die beruflich unzureichend waren oder 
die unfâhig zum Einleben in die schweizerischen Verhâltnisse waren, 
unser Land zum grôssten Teil wieder verlassen haben. Ist der wesent- 
lich anders als noch vor wenigen Jahren zusammengesetzte Bestand aus- 
lândischer Erwerbstâtiger wirklich noch im gleichen Masse fremd wie 
dies wahrend der grossen Einwanderungswelle 195 9 - 64 der Fall war?
Gleichzeitig ist die rasche Fortschritte machende Normalisierung 
der Familienstruktur weit davon entfernt, eine Bedrohung zu sein.
Sie ist vielmehr eine Voraussetzung der Intégration und des allmâh- 
lichen Aufgehens der auslândischen in der schweizerischen Wohnbevôl- 
kerung. Die zweite Auslândergeneration wird, wenn überhaupt, weniger 
fremd als die erste Génération sein.
Bei den auslândischen Niedergelassenen trifft es bereits heute auf 
einen Erwerbstâtigen einen Nichterwerbstâtigen; bei den Jahresaufent- 
haltern ist diese Verhëltniszahl noch nicht erreicht. Der Normalisie- 
rungsprozess der Alters- und Familienstruktur ist damit noch nicht 
abgeschlossen. Wesentlich ist jedoch, dass der fortschreitende Nor- 
malisierungsprozess dazu führen wird, dass innert relativ kurzer Zeit 
die Hâlfte der Auslânder in der Schweiz geboren sein oder doch einen 
wesentlichen Teil seiner Ausbildungszeit hier verbracht haben wird. 
Bezeichnet man nicht nur die hier geborenen, sondern auch jene, die 
vor dem Eintritt ins Erwerbsleben hier Schulen besucht haben, als 
"zweite Génération", so lâsst sich feststellen, dass bereits heute 
mindestens 400*000 Auslânder zur zweiten oder einer spâteren Généra
tion gehôren. Diese zweite Génération kann, wenn nicht durch das An- 
dauern emotioneller Extremreaktionen eine Verzôgerung und Ghetto- 
bildung bewirkt wird, wohl weitgehend integriert werden. Die Stabili- 
sierung und ein mâssiger Abbau der auslândischen Wohnbevôlkerung 
werden innert relativ weniger Jahre dazu führen, dass die Hâlfte und 
bald mehr des Auslânderbestandes der zweiten Génération angehôren 
werden.
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Auch hier gilt es wieder die Frage zu stellen, wie lange bleibt ein 
Fremder "fremd"? Soll eigentlich die Abwehrreaktion, die gegenüber 
der grossen Welle der Ersteinwanderer verstândlich war, noch auf die 
zweite Génération übertragen werden?
Nur mehr nebenbei sei angemerkt, dass die Drosselung der Neueinreisen 
dazu führen wird, dass der Anteil der Erwerbstâtigen an der auslândi- 
schen Wohnbevôlkerung wâhrend einiger Zeit rücklâufig bleiben wird. 
Die verschârfte Stabilisierungspolitik ist also wirtschaftlich gese- 
hen kein "Geschâft".
Man wird unserem Land immer weniger vorwerfen kônnen, es importiere 
Arbeitskrâfte, setze sich aber über aile menschlichen Rücksichten 
hinweg. Die verschârfte Politik mag ôkologisch zu einer Entdramati- 
sierung führen, wirtschaftlich gesehen bringt sie infolge der Ver- 
schiebung der Anteilsquoten zwischen Erwerbstâtigen und Nichterwerbs- 
tâtigen wâhrend einiger Zeit keine Verbesserung. Dies wird sich erst 
mit dem vermehrten Eintritt der zweiten Génération ins Erwerbsleben 
wieder andern.
Das Grundkonzept der verschârften, nun auch von den Bundesbehôrden 
übernommenen Auslânderpolitik besteht darin, Neueinreisen von "ganz 
Fremden" fast vollstândig zu unterbinden, die Alters- und Familien- 
struktur der anwesenden Auslânder môglichst rasch zu normalisieren 
und über die zahlenmâssig rasch zunehmende zweite Génération eine 
Intégration der auslandischen Wohnbevôlkerung zu vollziehen. Auf die- 
se Art sollte es môglich sein, das Auslânderproblem zu entscharfen 
und anschliessend weitgehend zum Verschwinden zu bringen.
Bei der zweiten Génération stellt sich auch die Einbürgerungsfrage 
auf andere Weise als bei bereits im Erwerbsalter einreisenden Aus- 
lândern. Die "Normalisierung" der staatsrechtlichen Rechtsstellung 
insbesondere der zweiten Génération sollte es auch erleichtern, den 
politischen Einfluss der Arbeiter- und Arbeitnehmerbewegung wieder 
zu verstarken.

II Statistische Ergânzung zu den Auswirkungen der bisherigen 
Stabilisierungspolitik

Die Zahl der erwerbstâtigen Jahresaufenthalter und Niedergelassenen 
hat sich seit 1969 wie folgt entwickelt:
Tab. 1 Auslândische erwerbstëtige Niedergelassene und Jahres

aufenthalter
(Jahresendzahlen)

Niedergelassene
Jahresaufenthalter

1969
158'000 
445*000

1973
287* 000 
308'000

Zusammen 603*000 595 ' 000
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Die Verschiebung von den stark rücklâufigen Jahresaufenthaltern zu 
den Niedergelassenen - eine Folge der Einreisebeschrânkungen - kommt 
deutlich zum Ausdruck, ebenso die Einhaltung des sog. Stabilisierungs- 
versprechens.
Die Angaben iiber die Entwicklung der auslândischen Wohnbevôlkerung 
zeigen eine Mhnliche Verschiebung. Auch hier übersteigt die Zahl der 
Niedergelassenen nun jene der Jahresaufenthalter deutlich. Der Rück- 
gang der Jahresaufenthalter (- 177*000) ist hier noch ausgepragter 
als bei den Erwerbstâtigen (- 137*000).
Tab. 2 Auslandische Wohnbevolkerung 196 9/73
Jahr Jahresaufent

halter
Niederge-
lassene

Int. Funktio- 
nâre (einschl. 
Familien)

Auslânder
insgesamt

1969 65 5*000 317*000 19*000 991*000

1973 478*000 575*000 23*000 1*067*000

Auch in den Kinderbestanden kommt die Umschichtung zum Ausdruck. 
Hier überwiegen die Niedergelassenen die Jahresaufenthalter noch 
deutlicher.
Tab. 3 Kinder unter 16 Jahre

J ahre saufenthalter Niedergelassene

1969 143*000 106*000

1972 120*000 176*000

Dass mit der Normalisierung der Altersstruktur der Geburtenüberschuss 
der AuslSnder eher sinken wird, kommt in den Zahlen der letzten Zeit 
ebenfalls zum Ausdruck:
Tab. H Geburten, TodesfMlle u. Geburtenüber

schuss der AuslMnder
Geburten Todesfâlle Geburtenüberschuss

1969 29*861 3*995 25*866
1970 29*687 4*007 25*600
1971 28 *877 3 ' 967 24* 910
1972 28*032 3*761 24*271
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Dass der Abbau der Zahl der Jahresaufenthalter sich vor allem bei 
jenen mit kurzer Aufenthaltsdauer ausgewirkt hat (über die Beschrân- 
kung des "Nachschubs"), zeigt die folgende Tabelle:
Tab. 5 Dauer des Aufenthaltes der erwerbstâtigen

Jahresaufenthalterl)

Zeitpunkt 
der Erhe- 
bung

Bestand
Hievon 

weniger als 
3 Jahre

Ln der Schweiz 
3 und mehr 
Jahre

wohnhaft 
5 und mehr 
Jahre

% % %
l.Okt.55 150*000 113*000 75 37 '000 25 16'000 11

Ende
Febr. 1959 199*000 150*000 75 49*000 25 22*000 11

Ende
Dez. 1968 440'000 192*000 44 248*000 56 169*000 38

Ende
Dez. 1969 41+4*000 195'000 44 249'000 56 186*000 42

Ende
Dez. 1970 410*000 164*000 40 246*000 60 180'000 44

Ende
Dez. 1971 370'000 126*000 34 244'000 66 170* 000 46

Ende
Dez. 1972 342*000 97*000 28 245*000 72 160'000 47

Ende
Dez. 1973 308'000 86'000 28 222*000 72 153*000 50

1) approximative Zahlen
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Zum Abschluss noch die Hochrechnung der für Ende 1974 zu erwartenden 
Angaben über Bestand und Gliederung der auslândischen Wohnbevôlkerung
Tab. 6 Mutmasslicher Bestand der auslândischen Wohnbe-

vôlkerung Ende 1974 (ohne internat. Funktionâre)
Erwerbstatige Nichterwerbstatige Ausl. Wohnbevôl

kerung

Jahresaufent-
halter 275'000 155*000 430*000

Niedergelassene 320*000 320*000 640*000

Total 595*000 475*000 1'070*000
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III Die verschërfte Stabilisierungspolitik

Auch die verschërfte Stabilisierungspolitik beruht auf dem Grundsatz 
der "Regulierung an der Grenze". Die ausreisenden Arbeitskrâfte 
sollen aber nur zu einem noch geringeren Teil als bisher durch neu- 
einreisende Erwerbstâtige ersetzt werden.
1973 fanden noch 31’000 Einreisen auslândischer Erwerbstâtiger statt. 
Gleichzeitig erfolgten 48'000 Ausreisen. Die Kontingente für Neu- 
einreisen sind für die nâchste 12-Monatsperiode (August 74/August 75) 
nun auf 20'5 00 herabgesetzt worden.
Diese Kürzung setzte eine erhebliche Aenderung des bisherigen Rechts 
voraus. Bisher waren grundsatzlich zwar aile Neueinreisen plafoniert. 
Um besonders wenig nachgefragte, aber trotzdem wichtige Stellen noch 
besetzen zu kônnen, wurden einige Berufs- und Erwerbszweige von der 
Plafonierung ausgenommen. Dies betraf in erster Linie die Spitâler, 
die Arbeit in privaten Arztpraxen sowie die Privatpflege, die Stellen- 
annahme im Bildungs- und Erziehungswesen sowie der Landwirtschaft.
Die diesen Berufs- und Erwerbszweigen gewahrten Erleichterungen be- 
wirkten, dass die Zahl der neu rekrutierten Auslânder, mit Ausnahme 
der Landwirtschaft, von Jahr zu Jahr zunahm. Wâhrend die Minderheit 
der nicht der Plafonierung unterstellten Branchen 197 3 zusammen 
26'000 Auslânder aus dem Ausland rekrutierten, musste sich die regu- 
lâre Wirtschaft - ohne Grenzgânger und Saisonniers - mit einem Aus- 
nahmekontingent von 5*000 Personen begnügen.
Durch die neue Verordnung des Bundesrates werden nun mit ganz wenigen 
Ausnahmen (Geistliche, Künstler, internationale charitative Organi- 
sationen) sâmtliche Berufs- und Erwerbszweige der Plafonierung unter- 
stellt. Das Ausnahmekontingent wurde mit 20*500 so bemessen, dass 
die Spitâler, Aerzte, Schulen sowie die Landwirtschaft, die 1973 
zusammen 18*5 00 ersteinreisende Auslânder rekrutierten, auf diese 
Quote beschrânkt bleiben. Der Rest von 2*000 Personen bildet ein 
kleines Notfallkontingent, aus dem auch die Bedürfnisse der Forschung 
befriedigt werden müssen. Die neue Regelung führt praktisch zu einem 
Einreisestopp für Industrie und Gewerbe.
Infolge des Geburtenüberschusses der auslandischen Wohnbevôlkerung 
sowie des Nachzugs von Familienangehôrigen vor allem durch zu Jahres- 
aufenthaltern umgewandelte Saisonarbeiter nahm 197 3 die auslândische 
Wohnbevôlkerung noch um 20*200 Personen zu. Durch die erste Etappe 
der verschârften Stabilisierungspolitik sollte diese Zuwachsrate nun 
halbiert werden. Eine weitere Verschârfung der Einreisebeschrânkungen 
ist nur noch môglich durch den Abbau der Kontingente für Spitâler, 
Aerzte, Lehrpersonal und Landwirtschaft.
Die nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss über die Berechnungsgrund- 
lage des Einreisekontingents. (Siehe nâchste Seite)
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Bundesratsbeschluss über die Begrenzung der Zahl der erwerbstâtigen 
Auslânder
Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der kantonalen Kontingente 
197i+

Ausreisen erwerbstâtiger Jahresaufenthalter
und Niedergelassener 1972 44*000

1973 48 * 000

Im Jahre 1974 dürfte die Ausreise erwerbstâ- 
tiger Auslânder infolge verschârfter Mass-
nahmen etwas geringer ausfallen als im Vorjahr 1974 45*000

Budget 1974 für erwerbstâtige Auslânder
Abgânge: Heirat mit Schweizerbürger 3’000 

E inbürgerungen 4'5 0 0
Todesfâlle 3*500
Ausreisen 45*000 56'000

Zugânge: Eintritt ins Erwerbsleben 6*000
Ehefrau Schweizerin 2*000
Familiennachzug 10*000
Angeh. dipl. u. kons. Vertr. 200
Liechtenst. Landesbîlrger 150
Flüchtlinge 7 00
Invalid gewordene Auslânder 50
Umwandlungen von Saisonauf-
enth. in Jahresaufenthalter 7'000
Vorübergehend ausgereist,
max. aber für 2 Jahre 100
Ausreisen für Militârdienst 800
Stagaires l'500

28*500
Stabilisierungsabzug 7*200
Bundeskontingent 2'300 38*000

KANTONALE KONTINGENTE 18'000
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Der sog. "Stabilisierungsabzug" in der vorausgegangenen Tabelle soll 
verhindern, dass eingebürgerte AuslSnder, die meist weiterhin er- 
werbstatig bleiben, unnôtigerweise durch Neueinreisende ersetzt wer- 
den. Zudem sei in Erinnerung gerufen, dass die "Eintritte ins Er- 
werbsleben" keine Neueinreisen darstellen, da es sich um Auslânder 
handelt, die bereits hier ansSssig, aber nicht erwerbstâtig waren. 
Auch die umgewandelten Saisonarbeiter sind keine Neulinge, sondern 
sie haben wâhrend mindestens 5 Jahren insgesamt mindestens 4 5 Monate 
in der Schweiz gearbeitet.
Die Masslosigkeit, mit der die liberale Einwanderungsregelung von 
1959 - 64 missbraucht wurde, hat nun dazu geführt, dass gegenwartig 
die Schweiz wohl zum nicht-kommunistischen Land Europas mit den 
schârfsten Einwanderungsbegrenzungen geworden ist. Bei einer Annahme 
der Initiative der Nationalen Aktion müsste der Schritt von der 
Einreisesperre zur Massenausweisung getan werden.



12

IV Die dritte Ueberfremdungsinitiative

Text der Initiative
Die Nationale Aktion gegen die Ueberfremdung von Volk und Heimat 
reichte am 3. November 1972 die "Volksinitiative gegen die Ueber
fremdung und Uebervôlkerung der Schweiz" mit 68'392 gültigen Unter- 
schriften ein. Sie hat folgenden Wortlaut:

I
Artikel 69quater
a) Der Bund trifft Massnahmen gegen die Ueberfremdung und 

Uebervôlkerung der Schweiz.
b) Die Zahl der jahrlichen Neueinbürgerungen darf 4000 nicht 

übersteigen.
c) Der Bundesrat sorgt dafür, dass die Zahl der Auslander in 

der Schweiz 500*000 nicht übersteigt. Für die Kantone be- 
trâgt der Anteil max. 12 Prozent der schweizerischen Wohn- 
bevôlkerung; Ausnahme Kanton Genf: 2 5 Prozent.

d) Bei der Zahl der Auslander unter le nicht mitgezâhlt und 
von den Massnahmen gegen die Ueberfremdung und Uebervôlke
rung ausgenommen sind: 150*000 Saisonarbeiter (welche sich 
nicht langer als 10 Monate und ohne Familie in der Schweiz 
aufhalten); 70*000 Grenzgânger; das Spitalpersonal und die 
Angehôrigen diplomatischer und konsularischer Vertretungen.

II
Artikel 69quater tritt sofort nach Annahme durch Volk und
Stande und dem Erwahrungsbeschluss der Bundesversammlung in
Kraft.

Massnahme gemass le:
Der Abbau ist bis zum 1. Januar 1978 durchzuführen. Der Anteil
der auslândischen Wohnbevôlkerung vermindert sich um die Zahl
der Einbürgerungen ab 1. Dezember 1970.

Die gemass Initiative hôchstzulâssige Auslanderzahl
Die Initiative baut auf einem System der Doppelplafonierung auf. 
Einerseits werden kantonale Hôchstplafonds von 12 Prozent der Wohn
bevôlkerung schweizerischer Nationalitat (Genf 2 5 %) festgesetzt, 
anderseits wird eine gesamtschweizerische Hôchstzahl genannt. Die 
aufgrund der kantonalen Plafonds berechnete Hôchstzahl liegt um 
rund 150*000 Personen über der nach den Vorschriften der Initiative 
berechneten gesamtschweizerischen Hôchstzahl.
siehe Tabelle Seite 13
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Berechnung der zulëssigen Hôchstzahl der Niedergelassenen und 
Jahresaufenthalter gemâss 3. Ueberfremdungsinitiative

Aufgrund kant. Hôchstzahlen gesamtschweiz. Berechnung

Grundzahl
12  % der Wohnbevôlkerung 
schweiz. Nationalitât 
Ende 1 9 7 4  (Schëtzung 
5 ' 2 5 0 ' 0 0 0 ) 63  0 ' 0 0 0

13  % Zuschlag für 
Genf 2 8 * 0 0 0

6 5 8 * 0 0 0 5 0 0 * 0 0 0

Zuschlâge
Spitalpersonal 5 5 * 0 0 0 5 5 ' 0 0 0

diplomat. und konsular. 
Personal;inter. Funktionâre 2 3 ' 0 0 0 2 3 ' 0 0 0

Zwischentotal 7 3 6 * 0 0 0 5 7 8 ' 0 0 0

Abzug
Zahl der Einbürgerungen 
vom 1 . 1 2 . 7 0  - 3 1 . 1 2 . 7 4  ca. 3 0 ' 0 0 0 3 0 ' 0 0 0

hôchstzulâssiger Bestand 7 0 6 ' 0 0 0 5 4 8 * 0 0 0

Erforderlicher Abbau
Geschâtzter Jahresend- 
bestand 1 9 7 4  1 * 0 9 3 * 0 0 0 1 ' 0 9 3 ' 0 0 0

hôchstzulâssige Zahl 7 0 6 ' 0 0 0 5 4 8 '000

Erforderlicher Abbau 3 8 7 ' 0 0 0 5 4 5 ' 0 0 0
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Die Kantone kônnen damit kein absolûtes "Recht" auf einen Auslânder- 
anteil von 12 Prozent haben, da sonst die gesamtschweizerische 
Hôchstzahl um rund 150*000 Personen überschritten würde. Bei der 
Durchführung der Initiative müsste deshalb wohl in zwei "Runden" 
vorgegangen werden.
Zunàchst einmal hâtten die Kantone, die den Hôchstbestand von 12 Pro
zent überschreiten, einen Abbau auf 12 Prozent (Genf 2 5 %) vorzu- 
nehmen. Da nicht aile Kantone die Maximalzahl von 12 Prozent er- 
reichen, würden von diesem ersten Schritt noch nicht aile Kantone 
betroffen. Insgesamt würde die "erste Runde" zu einem Abbau von etwa 
445*000 Niedergelassenen und Jahresaufenthaltern führen.
Für die einzelnen Kantone ergâben sich die folgenden, approximativen 
Auswirkungen (approximativ, weii die Ausnahmen für das Spitalperso- 
nal und die Diplomaten nicht berücksichtigt und als Stichjahr 197 2 
gewëhlt wurden.Bei Berücksichtigung dieser Ausnahmen müsste der Ab- 
bauprozentsatz für die "2. Runde*’ noch erhôht werden):
(Siehe Tabelle Seite 15)
Geht man vom mutmasslichen Endbestand der Niedergelassenen und Jah- 
resaufenthaltern für Ende 1974 aus, so müssten in einer **zweiten 
Runde" Auslânder im folgenden Umfang abgebaut werden:
Stand Ende 1974 1'090'000
davon in der ersten Runde abgebaut 44 5*000
verbleibender Bestand 64 5*000
hôchstzulassiger gesamtschweizerischer Bestand 548*000
verbleibender Ueberschuss über Hôchstzahl (gerundet) 100*000

Da man den Kantonen, die bereits durch die "erste Runde" einen teil- 
weise drastischen Abbau hâtten über sich ergehen lassen müssen, kaum 
zumuten kônnte, auch die "zweite Runde" ausschliesslich zu tragen, 
müsste die "zweite Runde" wohl gleichmassig auf aile Kantone ver- 
teilt werden. Die Kantone hëtten den nach der "ersten Runde" ver- 
bleibenden Bestand von 645*000 nochmals um rund 100'000, d.h. etwas 
mehr als 15 Prozent abzubauen. Diese "zweite Runde" würde aile Kan
tone treffen.
Beide Abbau-"Runden" zusammen würden approximativ die einzelnen Kan
tone in folgender Weise betreffen:
(Siehe Tabelle Seite 16)
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Kantonale Auswirkungen der "ersten Abbaurunde"
(Die folgende Aufstellung entspricht dem Stand Ende 1972. Das Total 
der kantonalen Ueberschüsse würde sich bis Ende 1974 um ca. 20’000 
erhôhen.)
Kanton Schweizer Auslânder (abge- 

rundete Zahlen)
% Stand Ende 1972 

Ueberschuss

Zürich 911'8 00 205'600 22,5 96*184
Bern 8891800 97'400 10,9
Luzern 260’000 39'800 11,5
Uri 301900 2 ' 200 7,1
Schwyz 81*100 10*200 12,6 468
Obwalden 23*400 1*700 7,3
Nidwalden 23*900 1*900 7,9
Glarus 30*600 6*500 21,2 2 ' 8 28
Zug 60*400 11*100 18 ,4 3*852
Fribourg 162*600 16*400 10,1
Solothurn 191*700 32'900 17,1 9 ' 806
Basel-Stadt 183*100 41'300 22,6 19'328
Basel-Land 178 *600 36'2 00 20,3 15'568
Schaffhausen 58*600 13'500 23,0 6*468
Appenzell-AR 41* 600 6 '700 16,1 1 ' 708
Appenzell-IR 13*700 l'OOO 7,9
St. Gallen 32 5'700 56'700 17,4 16*416
Graubünden 137 * 500 18'8 00 13,7 2' 300
Aargau 362 '200 76*300 21,1 32'8 36
Thurgau 149*700 32*200 21,5 14 ' 2 36
Tessin 185'300 70'000 37,8 47'764
Vaud 401*000 115'300 28,8 67'18 0
Valais 184'000 18'7 00 10,2
Neuchâtel 133*900 35*000 26,1 18'932
Genève 216'600 114*900 53,0 (25% )68'750

Total 5' 237 ' 000 1*052*000 424'624
Total Ende 1974 ca.444'624
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Approximative kant. Abbauzahlen für Niedergelassene und Jahresauf
enthalter

Kantone

Ausl. 
Wohnbev. 
Ende 
19721)

1

Abbau
erste
Runde

2

Bestand 
nach 
1.Runde

3

Abbau 
2.Runde 
(15% von 
Kol.3)

4

Bestand 
nach 
2.Runde 
(Kol.3 - 
Kol. 4)

5

Abbau 
insges. 
(Kol.
2 + 4)

6

Abbau 
in % 
Kol. 6 
als
%-satz
von
Kol.l

Zürich 205*600 96*184 109*416 16*410 93 ' 006 112*594 54
Bern 971400 - 97*400 14*610 82*790 14'610 15
Luzern 39*800 - 39*800 5*970 33*830 5*970 15
Uri 2*200 - 2*200 330 1*870 330 15
Schwyz 10*200 468 9*732 1*455 8*277 1 ' 92 3 18
Obwalden 1*700 - 1*700 255 1*445 255 15
Nidwalden 1*900 - 1*900 285 1*615 285 15
Glarus 6* 500 2*828 3*672 540 3*132 3* 368 51
Zug ll'lOO 3*852 7* 248 1*080 6*168 4* 932 44
Fribourg 16*400 - 16*400 2*460 13*940 2*460 15
Solothurn 32*900 9*806 23*094 3*450 19*644 13*256 40
Basel-Stadt 41*300 19*328 21*972 3 ' 285 18*687 22*613 54
Basel-Land 36*200 15*568 20*632 3* 090 17* 548 18*658 51
Schaffhausen 13* 500 6*468 7*032 1* 050 5* 982 7*518 55
Appenzell-AR 6*700 1*708 4' 992 735 4* 257 2*443 36
Appenzell-IR 1*000 - 1*000 150 850 150 15
St. Gallen 56*700 16*416 40*284 6 *030 34*254 22 *446 39
Graubünden 18*800 2* 300 16*500 2*475 14*025 4 ' 77 5 25
Aargau 76* 300 32*836 43*464 6*510 36*954 39* 346 51
Thurgau 32* 200 14*236 17 ' 964 2 ' 685 15*279 16*921 52
Tessin 70*000 47*764 22*236 3*330 18 * 906 51*094 72
Vaud 115*300 67 ' 150 48 ' 150 7*215 40* 935 74* 365 64
Valais 18*700 - 18'7 00 2*805 15*895 2*805 15
Neuchâtel 35*000 18 *932 16*068 2*400 13*668 21*332 60
Genève 114*900 68* 750 46'150 6 ' 915 39*235 75*665 65

1) Das Total der kantonalen Ueberschüsse erhfiht sich bis Ende 1974 um 
ca. 20 ’ 000.
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V Wirtschaftliche, regionale und finanzpolitische Folgen des Aus 
lânderabbaus

Die private Konsumnachfrage würde - im Vergleich zum Zustand ohne 
Auslânderabbau - nicht proportional zum Bevôlkerungsrückgang sinken.
Da die Auslânder nur selten gehobene Positionen bekleiden, liegt ihr 
pro-Kopf-Einkommen im Durchschnitt unter jenem der Schweizer. Zudem 
überweisen sie einen Teil ihrer Einkommen ins Ausland. Die inlandi- 
sche Konsumgüternachfrage würde deshalb unterproportional zum Aus
lânderabbau sinken.
Die Problème lâgen deshalb weniger auf der Nachfrageseite als beim 
Angebot. Es ist anzunehmen, dass es der Verbrauchsgüterindustrie und 
einigen Dienstleistungsgewerben kaum oder nur mit Mühe gelingen dürf- 
te, mit dem verminderten Arbeitskrâftebestand die Nachfrage zu be- 
friedigen. Der Auslânderabbau dürfte im Bereich des privaten Konsums 
deshalb eine Tendenz zu verstârkten Preissteigerungen auslôsen.
Im Sektor der Investitionsgüter müsste hingegen mit einer scharfen 
Rezession gerechnet werden. Infolge des Rückgangs der Zahl der Be- 
schâftigten würden zahlreiche Unternehmungen über einen zu grossen, 
schlecht ausgelasteten Maschinenpark verfügen. In vielen Fâllen wâren 
die ungenutzten Kapazitâten zudem noch nicht oder nicht vollstândig 
abgeschrieben. Da ein erheblicher Teil der Unternehmungen weder zu- 
sâtzliche Kapazitâten brauchte, noch finanziell in der Lage wâre, 
im bisherigen Ausmass zu rationalisieren, dürfte wâhrend mehrerer 
Jahre die Nachfrage nach Investitionsgütern im Inland erheblich eb- 
sinken. Anschliessend an die Phase des Rückgangs kônnte es zu einem 
starken Nachholbedarf kommen, um den wâhrend der Rezessionsperiode 
aufgestauten technischen Nachholbedarf zu befriedigen.
Die Tendenz zu konjunkturellen Schwankungen, die bei der Investicions- 
güterindustrie ohnehin ausgeprâgter ist als bei den Konsumgüterin- 
dustrien, würde durch den Auslânderabbau wâhrend etva 10 Jahren er- 
heblich verstârkt. Mindestens wâhrend und unmittelbar nach der Aboau- 
phase würde im Bereich der Investitionsgüterindustrie sowohl produk- 
tions- wie beschâftigungsmâssig gesehen das Hauptproblem der Rückgang 
der Nachfrage sein. Schwierigkeiten, überhaupt noch zu produzieren, 
dürften dagegen jene Sparten haben, die vom Auslânderabbau besonders 
betroffen würden, wie z.B. die Giessereien und die Walzwerke.
Die offentlichen Ausgaben würden durch den Abbau der auslândischen 
Wohnbevôlkerung nicht wesentlich vermindert. Grosse Teile der Staats- 
ausgaben, wie z.B. Zahl und Entlôhnung der Beamten, Landesverteidi- 
gung, Verkehr würden kaum berührt.
Im Schulhausbau kônnte môglicherweise eine gewisse Entlastung ein- 
treten. Diese darf aber nicht überschâtzt werden, da der Geburtenüber- 
schuss bereits rücklâufig ist (sog. Pillenknick). Die Zahl der Gebur- 
ten sank bereits von rund 1 1 3 * 0 0 0  im Jahre 1 9 6 4  auf 9 1 ' 0 0 0  im Jahre 
1 9 7 2  (Schweizer und Auslânder). Bei den Betriebsausgaben für die 
Schulen dürfte es zu keiner erheblichen Entlastung kommen. Man würde 
wohl eher die Zahl der Schüler pro Klasse senken, als in erheblichem 
Umfang Lehrer entlassen.
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Im Spitalwesen dürften die Verhâltnisse âhnlich sein. Die Auslânder 
konzentrieren sich zur Hauptsache auf die weniger krankheitsanfâlligen 
Altersgruppen. Die Nachfrage nach medizinischen Leistungen würde des- 
halb nicht proportional zum Auslânderabbau sinken. Môglicherweise 
kônnten die Programme zum Ausbau der Kapazitât, nicht aber jene zur 
Verbesserung der Spitâler, etwas erstreckt werden. Bei den Betriebs- 
ausgaben dürfte sich kaum eine Entlastung ergeben.
Aehnlich liegen die Verhëltnisse im Gewâsserschutz. Die Gebiete, deren 
Kanalisationssystem und deren Gewâsserschutzanlagen noch nicht ausge- 
baut sind, kâmen um den Ausbau nicht herum. Die Erweiterung der beste- 
henden Anlagen kônnten vermutlich zeitlich etwas erstreckt werden. Die 
Betriebskosten bestehender Anlagen würden kaum vermindert.
Wâhrend auf der Ausgabenseite der ôffentlichen Haushalte kaum grosse 
Entlastungen eintreten dürften, këme es vermutlich auf der Einnahmen- 
seite zu Problemen. Die Einnahmenausfâlle dürften die Entlastungen auf 
der Ausgabenseite übersteigen. Da es wenig angebracht wâre, den Rück- 
gang der privaten Investitionen noch zu verschârfen durch Sparpro- 
gramme bei den ôffentlichen Investitionen, sollten Steucrerhôhungen 
vorgenommen werden. Damit kônnte gleichzeitig der infolge des Arbeits- 
krâfteabbaus eher überlastete Konsumgütersektor etwas gedëmpft und 
der Rückgang bei den Investitionen etwas gemildert werden.
Erhebliche Finanzierungsprobleme würden bei der Sozialversicherung 
entstehen. Infolge ihres tieferen Durchschnittsalters befinden sich 
unter den Auslândern proportional weniger Rentenbezüger als bei den 
Schweizern, hingegen mehr Beitragszahler. Dazu kâme, dass für einen 
Teil der ausgewiesenen Auslânder Abgangsentschâdigungen oder Trans- 
ferzahlungen an auslândische Sozialversicherungen geleistet, d.h. in 
der Finanzierungsrechnung unvorhergesehene Zahlungen erbracht werden 
müssten. Sollten aile Leistungsverpflichtungen und Versprechungen 
(Dynamisierung der Renten) eingehalten werden, so müssten sowohl die 
Beitragssâtze wie die Zuschüsse aus Steuermitteln erhôht werden.
Die regionale Struktur dürfte sowohl bevôlkerungsmâssig wie wirt- 
schaftlich erhebliche Verânderungen erfahren. Die wirtschaftlich 
leistungsfâhigsten Unternehmen, die sich vorwiegend in den Kantonen 
mit dem hôchsten Auslânderabbau befinden, dürften versuchen, minde- 
stens einen Teil der verlorenen Arbeitskrâfte aus schwâcheren Unter- 
nehmungen und Landesteilen durch Abwerbung von Schweizern zu ersetzen. 
Ein voiler Ersatz wâre zwar kaum môglich. Sie würden jedoch vermut
lich versuchen, die rentabelsten Teile ihrer Produktion môglichst 
ungeschmâlert erhalten zu kônnen. Gleichzeitig mit dem Abbau der Aus
lânder würde es zu einer der grôssten Binnenwanderungswellen kommen, 
welche die schweizerische Wirtschaftsgeschichte je kannte. Von der 
Abwanderung der Schweizer dürften in erster Linie die Alpen- und Vor- 
alpengebiete betroffen werden. Die regionale Strukturumschichtung 
würde deshalb in den wirtschaftlichen Randgebieten der Schweiz er- 
heblich beschleunigt. Diese kônnten kaum auf eine verstârkte Hilfe 
aus den wirtschaftlich weiter entwickelten Regionen des Mittellandes 
rechnen, da diese mit ihren eigenen Problemen vollauf beschâftigt und 
auch kaum in der Lage wâren, noch grôssere Teile ihres Steuerauf- 
kommens an die schwâcheren Regionen (Alpen, Voralpen, Teile des Juras)
- über den Bund - zu übertragen. Die bisher durch die Einwanderung
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verzôgerte Strukturbereinigung müsste infolge der Ausweisung von 
350*000 - 400*000 Arbeitskrâften und dem dadurch ausgelôsten sekun- 
dâren Umlagerungsprozess der schweizerischen Arbeitskrâfte eine 
brutale Beschleunigung erfahren.
Auch das Kreditwesen dürfte in erhebliche Schwierigkeiten geraten. 
Betriebe vor allem des Investitionsgütersektors dürften nicht mehr in 
der Lage sein, ihren Verpflichtungen zur Amortisation ihrer Bank- 
schulden fristgerecht nachzukommen. Auch ein Teil der Hypothekar- 
schuldner (vor allem Besitzer von nicht mehr vermietbaren alten Woh- 
nungen in allen Landesteilen) kônnten ihren Verpflichtungen nicht mehr 
voll nachkommen. Um einer Gefâhrdung des Bankensystems môglichst 
vorzubeugen, waren die Banken wohl gezwungen, in der Erteilung neuer 
Kredite zurückhaltend zu sein. Bei steigender Kreditnachfrage müsste 
die Krediterteilung eingeschrankt werden.
Der Arbeitsmarkt würde in die Umstrukturierung miteinbezogen. Im gan- 
zen dürften mindestens 350'000 Arbeitsplëtze verschwinden. Dürfte es 
den leistungsfâhigeren Unternehmungen gelingen, auch nur die Halfte 
der nicht mehr besetzten Stellen durch Schweizer zu "füllen", so këme 
es zu einer Wanderungsbewegung von 175*000 schweizerischen Arbeits- 
krâften. Rechnet man pro Arbeitskraft einen Familienangehôrigen, so 
beliefe sich der Wanderungsverlust an Schweizern in den wirtschaft- 
lichen Randgebieten auf 3 50'000 Personen. Ihr Bevôlkerungsverlust an 
Schweizern dürften grôsser sein als jener, den sie durch den Auslân- 
derabbau erfahren.
Das, was sich viele Befürworter der Initiative erhoffen, dass die gan- 
ze Wirtschafts- und Bevôlkerungsstruktur gleichmâssig um etwa 10 Pro- 
zent "schrumpfen" würde, dürfte mit Sicherheit nicht eintreten. Wie 
immer in derartigen Fallen, würden "die Hunde die letzten beissen".
Es kâme zu einem brutalen Umstrukturierungsprozess - wenn es ums 
Ueberleben geht, pflegt der Brutalitâtsgrad immer zuzunehmen - der 
über lange Zeit nachwirken würde.
Kame es nach einigen Jahren wieder zu einem Aufschwung, so würde die- 
ser von der bereinigten Struktur aus erfolgen. Er kônnte nicht sozu- 
sagen die Wunden der Abbauphase "heilen", sondern jene Unternehmungen 
und Regionen, welche die "schlimme Zeit" am besten überlebt hâtten, 
dürften in erster Linie vom Wiederaufschwung Nutzen ziehen. Der er- 
folgte "Strukturschock" kônnte nicht mehr rückgângig gemacht werden.
Dies lasst sich auch anhand des Wohnungsmarktes illustrieren. Selbst 
ohne Auslënderabbau dürfte sich der Leerwohnungsbestand der Schweiz 
Ende 1974 auf etwa 30*000 Wohnungenl) belaufen. Dieser konzentriert 
sich weitgehend auf die stëdtischen Agglomerationen. In Verbindung 
mit einem Auslânderabbau hâtten diese - selbst wenn schlechte Alt- 
wohnungen unbesetzt blieben - ein reichliches Wohnungsangebot an Zu- 
züger aus andern Gebieten der Schweiz zu offerieren. Die in den Rand-

1) Es gibt sogar inoffizielle Schatzungen, die von bis zu 40*000 
Leerwohnungen sprechen. Die Wohnungsproduktion 1972/7 3 entsprach 
einer "normalen" Produktion von 3 Jahren.
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gebieten, sei es durch die Abwanderung der Schweizer oder die Weg- 
weisung von AuslSndern, leergewordenen Wohnungen dürften in abseh- 
barer Zeit durch die noch ansâssige Bevôlkerung kaum mehr belegt 
werden kônnen. Sie wâren - teilweise nach erheblichen Renovationen
- hôchstens noch als Zweitwohnungen verwertbar. Der durch den Aus- 
lânderabbau verstârkte Verstâdterungsprozess kônnte auch durch den 
nâchsten Konjunkturaufschwung nicht mehr rückgângig gemacht werden, 
sondern dtirfte erst recht weitergehen.


